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I. Ordentliche Mitgliedschaft 
• Mitgliedsbeitrag pro Jahr        125,- € 
• Aufnahmegebühr (einmalig fällig nach  Aufnahme als ordentliches Mitglied)   200,- € 
• Kaution für nicht geleistete Zahlungsverpflichtungen (einmalig + zinslos)  100,- € 
• Sonderbeitrag pro nicht geleisteten Arbeits- oder Ordnungsdienst      50,- € 
• Sonderbeitrag pro nicht geleisteten Regattahelferdienst    100,- € 

 
II. Jugendliche Mitgliedschaft 

 (bis zum 18. Lebensjahr oder in Ausbildung / Studium, max. 27.Lebensjahr) 
• Mitgliedsbeitrag pro Jahr          50,- € 
• Kaution für nicht geleistete Zahlungsverpflichtungen (einmalig + zinslos)  100,- € 
• Sonderbeitrag pro nicht geleisteten Arbeits- oder Ordnungsdienst      50,- € 
• Sonderbeitrag pro nicht geleisteten Regattahelferdienst    100,- € 

III. Fördernde Mitgliedschaft 
• Mitgliedsbeitrag pro Jahr           40,- € 

IV. Sonstige Beiträge und Entgelte 
• Nutzungsentgelt für einen Landliegeplatz für Jolle pro Jahr      65,- € 
• Nutzungsentgelt für einen Landliegeplatz für Katamaran pro Jahr    100,- € 
• Nutzungsentgelt für einen Wasserliegeplatz pro Jahr    225,- € 
• Nutzungsentgelt für ein Regalplatz im Kajak- und Surfbrettlager pro Jahr    20,- € 
• Nutzungsentgelt für einen Gastliegeplatz pro Tag (Wasser oder Land)      5,- € 
• Mahngebühren             5,- € 
• SKP-Poloshirt            15,- € 
• Vereinsstander           10,- € 
• Pfand für ausgegebene Hüttenschlüssel        25,- € 

 
Weitere Regelungen 
 
1. Bewerber für eine ordentlichen Mitgliedschaft oder jugendliche Mitgliedschaft, die zunächst auf 

der Warteliste geführt werden, bezahlen die gleichen Beiträge wie ordentliche Mitglieder. Wird ein 
Antrag auf Mitgliedschaft nach dem 31.07. gestellt, so wird für das laufende Kalenderjahr nur der 
halbe Mitgliedsbeitrag berechnet.  

2. Bei Eintritt in eine jugendliche Mitgliedschaft wird die Aufnahmegebühr zurückgestellt bis ein 
Wechsel in eine ordentliche Mitgliedschaft erfolgt. 

3. Mitglieder über 70 Jahre sowie Jugendliche unter 15 Jahren sind von den Diensten befreit  (aber sehr 
gern gesehen) 

4. Bei erneutem Eintritt eines ehemaligen Vereinsmitgliedes ist die Aufnahmegebühr erneut zur Zahlung 
fällig. 

5. Die ordentliche Mitgliedschaft berechtigt auch die in gleicher häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Ehe- und Lebenspartner sowie Kinder (diese bis zum 18. Lebensjahr oder in Ausbildung / Studium 
befindlich – maximal jedoch bis zum 27. Lebensjahr) zur Nutzung der Vereinseinrichtungen (→ 
Familienmitgliedschaft). 

6. Herangewachsene Kinder von ordentlichen Mitgliedern (ab dem 18. Lebensjahr und Abschluss von 
Ausbildung / Studium oder ab dem 28. Lebensjahr) müssen eine eigene ordentliche Mitgliedschaft 
beantragen, sofern Sie eigenständig am Vereinsleben teilnehmen. In diesem Fall wird auf  eine 
Aufnahmegebühr verzichtet. Die Kaution wird zusammen mit dem 1. Mitgliedsbeitrag erhoben. 

7. Finden sich zwei ordentliche Mitglieder zusammen und leben fortan in häuslicher Gemeinschaft, so 
können diese auf Antrag eine Mitgliedschaft ruhen lassen und zusammen eine ordentliche 
Mitgliedschaft als Familienmitgliedschaft nutzen.  

8. Alle Beiträge und Gebühren werden grundsätzlich im Lastschrifteinzugsverfahren erhoben. 
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